
          

 

 

 

 

 
 
Kooperation in Hessen vereinbart ! 
 
 

Die Dienstrechtsreform steht in Hessen unmittelbar bevor.  
 
Das bedeutet, dass das Land Hessen Fragen des Laufbahn-, Besoldungs- und 
Versorgungsrechts in eigener Souveränität entscheidet.  
 
 
Nachdem in der Vergangenheit Reformprozesse der öffentlichen Verwaltung nur als 
Sonderopfer für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes verstanden wurden, ist die Sorge 
unter den hessischen Polizeibeschäftigten groß, dass die Umsetzung der 
Dienstrechtsreform wiederum auf Einsparungen/Kürzungen ausgerichtet ist. 

 
-     Wochenarbeitszeit 
- Lebensarbeitszeit 
- Beförderung 
- Laufbahn 
- Besoldung 

- Versorgung      
 

stehen auf dem Prüfstand. 
 
BDK, DPolG und GdP vereinbaren daher in Hessen eine Kooperation 
mit dem Ziel, gemeinsame Positionen und Forderungen in Sachen 
Dienstrechtsreform zu erarbeiten und anschließend mit dem Land 
Hessen zu verhandeln. 
 
Mit dieser Zusammenarbeit wollen wir deutlich machen, dass der enorm wichtige 
Reformprozess von allen Gewerkschaften und Berufsvertretungen innerhalb der Polizei 
gemeinsam in einer zielgerichteten Kooperation mitgestaltet werden muss. 
 
 
 
 
 
 
……………………………. ………………………………..…… ………………………….. 
     (Günter Brandt)                       (Heini Schmitt)      (Jörg Bruchmüller) 
   BDK                    DPolG                   GdP 


